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1.  Kenntnisgabe Schulausschuss öffentlich 19.06.2024 

 
 
Fortführung des Deutschlandtickets für Schüler*innen in Eschweiler zum 
Schuljahr 2024/25 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Schuljahr 2024/25 alle anspruchsberechtigten 
Schüler*innen der Stadt Eschweiler weiterhin ein Deutschlandticket zu den im Sachverhalt näher 
beschriebenen Konditionen erhalten. Die Verwaltung wird die als Anlage beigefügten Verträge 
mit der ASEAG und dem AVV abschießen. 
 
Die Stadt Eschweiler behält sich vor, zum Schuljahr 2025/26 zum System der School-& 
Funticket- und Schülerjahreskartenverträge zurückzukehren, sofern sich die Konditionen des 
Deutschlandtickets nachteilig für die Beteiligten ändern. 
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Sachverhalt: 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschloss am 14.6.2023, dass alle anspruchsberechtigten 
Schüler*innen der Stadt Eschweiler ab dem Schuljahr 2023/24 ein Deutschlandticket erhalten zu 
dem im Sachverhalt der Verwaltungsvorlage 232/23 näher beschriebenen Konditionen. Die 
Verwaltung wurde beauftragt, einen entsprechenden Vertrag mit der ASEAG und dem AVV 
abzuschließen. Zudem wurde einstimmig beschlossen, dass die Stadt Eschweiler sich vorbehält, 
zum Schuljahr 2024/25 zum bisherigen System der School-& Funticketverträge und 
Schülerjahreskartenverträge zurückzugreifen, sofern sich die Konditionen des 
Deutschlandtickets ändern sollten. 
 
Inzwischen wurde mit dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Digitalisierung des Ministeriums für Schule und Bildung und des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr vom 19.4.2024 die Verlängerung des landesweiten Modellansatzes 
seitens des Landes NRW verabschiedet. Die Entscheidung über die Einführung des 
Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler obliegt weiterhin den Schulträgern. 
 
Durch den Runderlass ist sichergestellt, dass die teilnehmenden Schulträger keine 
Schlechterstellung zum bis zum Schuljahr 2022/23 bestandenen System mit der Ausgabe der 
School-& Funtickets für die Schüler*innen der weiterführenden Schulen bzw. 
Schülerjahreskarten für Grund- und Förderschüler*innen erfahren. Vielmehr profitieren die 
Schüler*innen weiterhin erheblich von der Inanspruchnahme des Deutschlandtickets durch die 
erweiterten Nutzungsmöglichkeiten und haben teilweise sogar einen verringerten Eigenanteil zu 
leisten.  
 
Im Schuljahr 2023/24 wurde das Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro eingeführt. Der 
Schulträger zahlt eine Pauschale im Umfang wie vor der Einführung des Deutschlandtickets. Die 
anspruchsberechtigten Schüler*innen der weiterführenden Schulen und der Sekundarstufe I der 
Förderschule zahlen einen Eigenanteil von 14 Euro für das erste Kind und 7 Euro für das zweite 
Kind. Jedes weitere Kind zahlt keinen Eigenanteil. Die sog. Selbstzahler (nicht 
anspruchsberechtigten Schüler*innen) zahlen 29 Euro. 
 
Die Stadt Eschweiler hatte sich bei Einführung der School-&Funtickets, die von vorne herein mit 
den Eigenanteilen verbunden waren, für anspruchsberechtigte Grundschüler*innen und 
Primarschüler*innen der Förderschule für die Beibehaltung der Schülerjahreskarten (ohne 
Eigenanteil) entschieden. Nunmehr erhalten diese Schüler*innen ebenfalls ein 
Deutschlandticket, müssen allerdings hierfür nach wie vor keinen Eigenanteil leisten. Insofern 
erfahren diese Schüler*innen seit Einführung des Deutschlandtickets den größten Mehrwert.  
 
In der Verwaltungsvorlage 232/23 wurde der Beschluss zur Beteiligung am Modellansatz unter 
dem Vorbehalt geschlossen, dass sich die Konditionen des Deutschlandtickets zum kommenden 
Schuljahr ändern. Dies ist nicht der Fall. Insofern nimmt der Schulträger weiterhin an dem Modell 
des Deutschlandtickets für Schüler*innen der städtischen Schulen teil. Die mit der ASEAG und 
dem AVV abzuschließenden Verträge sind als Anlage beigefügt. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Haushalt 2024 stehen die erforderlichen Haushaltsmittel zur Finanzierung des 
Schulträgeranteils bereit. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Es entsteht kein personeller Mehraufwand. 
 
 
 
Anlagen: 
Nachtrag zum Deutschlandticket - Entwurf der Stadt Eschweiler für 2024-25 
Vertrag Deutschlandticket für Grund- und Förderschüler ab 2024 
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